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Blockseminar "Recht und Wasser" in Prag (HS 08) und in Zürich (FS 09) 

– Themenkatalog – 
 

Zuordnung der Themen zu den Fachgebieten (im Hinblick auf den Leistungsausweis) 
o Thema 1: Privatrecht  
o Themen 2 – 8: Öffentliches Recht  
o Themen 9 – 12: Völkerrecht  
 
Die inhaltlichen Angaben in Form von Stichworten und Fragen zum jeweiligen Thema umschreiben dieses 
für Sie als Bearbeiterin oder Bearbeiter verbindlich (keine "Auswahlsendung"). Davon zu unterscheiden ist 
der Aufbau Ihrer Arbeit: Die zweckmässige Systematik müssen Sie selber entwickeln.  
 

1. Das Wasser im Privatrecht  

Hauptthema: Wem gehören die Wasservorkommen, insbesondere das Grundwasser und die 
Quellen? (Klären Sie auch, welche Tragweite Art. 6 ZGB im vorliegenden Zusammenhang 
hat.) Einzubeziehen, aber nicht in extenso zu behandeln: Abgrenzung zu den öffentlichen 
Sachen (vgl. Thema 2).  

Ist diese Eigentumsordnung noch zeitgemäss? Allfällige Überlegungen de lege ferenda.  

Nebenthema: Bedeutung von Art. 689 f. und von Art. 709 ff. ZGB.  

Weiteres Nebenthema: Grundbuchliche Behandlung von Gewässern. 
 

2. Das Wasser im Verwaltungsrecht: Allgemeines und Problemkreis Wasserentnahmen  

Allgemeines (maximal 6 Seiten): Wem steht die Gewässerhoheit zu? Seen, Flüsse und Bäche 
als öffentliche Sachen im Gemeingebrauch (Recht auf Zugang, Schranken); Abgrenzung 
zum gesteigerten Gemeingebrauch und zur Sondernutzung.  

Rechtliches Regime der Wasserentnahmen, namentlich für folgende Zwecke: Kühlung von 
AKW-Reaktoren, landwirtschaftliche Bewässerung, Betrieb von "Schneekanonen". Soweit 
keine abschliessende bundesrechtliche Regelung besteht, ist das Recht der Kantone Aargau, 
Appenzell Ausserrhoden und Zürich zu beleuchten. Worin sehen Sie die Hauptunterschiede 
zwischen diesen drei kantonalrechtlichen Regelungen?  

Nicht abzuhandeln sind hier die Wasserentnahmen für hydroelektrizitätswirtschaftliche 
Zwecke (Thema 4).  
 

3. Wasserbau und Renaturierung von Fliessgewässern; Hochwasserschutz  

Ursachen und Auswirkungen der Beeinträchtigungen des natürlichen Laufs von Bächen und 
Flüssen ("Facts and Figures", maximal zwei Seiten).  
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Wasserbau und Renaturierung von Fliessgewässern nach Bundesrecht und nach kantonalem 
Recht – beschränkt auf die Kantone Zürich und Bern –, einschliesslich Finanzierung. In 
welchem der beiden Kantone ist der rechtliche Rahmen für Renaturierungen günstiger? 

Rechtliches Regime des Hochwasserschutzes nach Bundesrecht sowie nach dem Recht jener 
beiden Kantone. Nebenfrage: Staatshaftung bei ungenügendem Hochwasserschutz? 

Zu beiden Themen: Umgang mit den Interessenkonflikten in Gesetzgebung und Praxis. 

Hängige Volksinitiative "Lebendiges Wasser (Renaturierungs-Initiative)". Was will sie wie 
erreichen? Haltung des Bundesrates (Botschaft: BBl 2007 5511) und des Parlaments.  

Kontakt-Empfehlung: Praktischer Umweltschutz Schweiz Pusch, www.umweltschutz.ch; Frau  
Margrith Göldi, Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft des Kantons Zürich, Tel. 043 259 32 21. 
Speziell zur Renaturierungsinitiative: Schweizerischer Fischereiverband, www.sfv-fsp.ch. 
 

4. Wasserkraftnutzung  

Grundzüge des rechtlichen Regimes der Wasserkraftnutzung: Bundesrecht auf Verfassungs- 
und Gesetzesstufe; Gesetzgebung der Kantone Bern, Glarus und Graubünden. Schälen Sie 
die Unterschiede zwischen diesen drei kantonalrechtlichen Regelungen heraus, insbesondere 
unter folgenden Gesichtspunkten: Konzessionierung durch den Kanton oder die Gemeinde? 
Durch die Exekutive oder die Legislative? Referendum?  

Gewässerschutzrechtliche Schranken der Wasserkraftnutzung im Interesse des Natur- und 
Landschaftsschutzes. Inwiefern sind die Vorschriften betreffend Restwassermengen ausser 
auf neue auch auf bereits bestehende Anlagen anwendbar? Frage nach dem Entschädigungs-
anspruch des Konzessionsinhabers – Nota bene: Nebst den Rechtsnormen (BV; WRG, 
VAEW; NHG und zughörige Verordnungen) ist auch die Praxis zu beleuchten.  

Kontakt-Empfehlung bezüglich Restwasserproblematik: Praktischer Umweltschutz Schweiz Pusch, 
www.umweltschutz.ch; Schweizerischer Wasserwirtschaftsverband, www.swv.ch; Schweizerische 
Greina-Stiftung, www.greina-stiftung.ch. 
 

5. Schutz der Binnengewässer vor Verunreinigung durch Fremdstoffe  

Ursachen und Auswirkungen der Gewässerverschmutzung ("Facts and Figures", maximal 
zwei Seiten).  

Ziele des GSchG. Instrumentarium des qualitativen Gewässerschutzes (samt einem Seiten-
blick auf die Finanzierung). Inwiefern verwirklicht das geltende Recht das Prinzip der Be-
kämpfung von Umweltbelastungen an ihrer Quelle und inwiefern begnügt es sich mit 
blossen "End-of-pipe-measures" (Abwasserreinigung)? Auf welche Grenzen stösst es dabei? 
Und welche Postulate de lege ferenda ergeben sich hieraus?  

Einzubeziehen sind auch die dem qualitativen Gewässerschutz dienenden Vorschriften in 
andern Sachbereichen, wie Landwirtschaft und umweltgefährdende Stoffe bzw. Chemikalien.  

Nicht einzubeziehen ist der Grundwasserschutz (Thema 6).  

Kontakt-Empfehlung: Dr. iur. Hans W. Stutz, Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft des Kantons 
Zürich, Tel. 043 259 32 64. 
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6. Grundwasserschutz und Trinkwasserversorgung  

Grundwasservorkommen und ihre Bedeutung, namentlich für die Trinkwasserversorgung 
und für die Landwirtschaft ("Facts and Figures", maximal zwei Seiten). 

Rechtliches Regime des Grundwasserschutzes: BV, GSchG und zugehöriges Verordnungs-
recht. Haben Nutzungsbeschränkungen im Interesse des Grundwasserschutzes eine Entschä-
digungspflicht zur Folge? Wen trifft diese gegebenenfalls?  

Frage nach der Nachhaltigkeit bei der Nutzung der Grundwasservorkommen und allfällige 
Überlegungen de lege ferenda. 

Rechtliches Regime der Trinkwasserversorgung: vergleichende Untersuchung der Gesetz-
gebung von mindestens zwei Kantonen unter Einbezug der Organisation auf kommunaler 
Stufe.  

Kontakt-Empfehlung: Praktischer Umweltschutz Schweiz PUSH, www.umweltschutz.ch; Schweize-
rischer Verein des Gas- und Wasserfaches, www.svgw.ch. 
 

7. Gewässer als Lebensraum  

Artenschwund in aquatischen Lebensräumen; Rückgang der Fischbestände und Fangerträge; 
Gewässer als temporärer Lebensraum von Zugvögeln ("Facts and Figures", maximal drei 
Seiten).  

Eidgenössische Fischereigesetzgebung: Zielsetzung und Instrumentarium, Vollzugszustän-
digkeiten, Wirksamkeit.  

Kormoran und Gänsesäger als Konkurrenten der Fischer. Abschuss erlaubt? 

Rechtliches Regime der Wasser- und Zugvogelreservate (Ramsar-Abkommen und inner-
staatliche Gesetzgebung).  

Gründe der Ausrottung von Biber und Fischotter, Rechtsgrundlagen der Bemühungen um 
ihre Wiederansiedlung (einschliesslich Finanzierung).  

Kontakt-Empfehlung: Pro natura, www.pronatura.ch; WWF, www.wwf.ch; Schweizerischer Fische-
reiverband, www.sfv-fsp.ch; Schweizer Vogelschutz SVS / BirdLife Schweiz, www.birdlife.ch. 
 

8. Das Wasser im internationalen Verwaltungsrecht  

Ziele und Hauptelemente von länderübergreifenden Regelungen betreffend den Schutz und 
die Nutzung des Wassers.  

Dazu gehören: Europäisches Übereinkommen von 1968 über die Beschränkung der Ver-
wendung bestimmter Detergentien in Wasch- und Reinigungsmitteln, ECE-Übereinkommen 
von 1992 zum Schutz und zur Nutzung grenzüberschreitender Wasserläufe und internationa-
ler Seen, Übereinkommen von 1999 zum Schutz des Rheins, Übereinkommen von 1996  
über die Sammlung, Abgabe und Annahme von Abfällen in der Rhein- und Binnenschiff-
fahrt und diverse weitere Staatsverträge, welche namentlich den Rhein, den Bodensee, den 
Genfersee und die italienisch-schweizerischen Seen und Flüsse zum Gegenstand haben (im 
Inhaltsverzeichnis AS/SR unter 0.814.281 ff. zu finden). 

Summarisch einzubeziehen: Fischerei in Grenzgewässern (zahlreiche Staatsverträge). 
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9. Schutz der Meere, insbesondere vor Verunreinigung durch Fremdstoffe  

Ursachen und Auswirkungen der Meeresverschmutzung ("Facts and Figures", maximal drei 
Seiten).  

Rechtliches Regime der Meere im Allgemeinen und namentlich nach Massgabe der UNO-
Seerechtskonvention von 1982. Nebenfrage: Warum wurde diese von der Schweiz bisher 
nicht ratifiziert?  

Verhinderung der Meeresverschmutzung als Gegenstand von Staatsverträgen im Besonde-
ren. Beispiele: Übereinkommen von 1954 zur Verhütung der Verschmutzung der See durch 
Öl, Übereinkommen von 1973 zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe 
(MARPOL). Ungelöste Probleme, Überlegungen de lege ferenda. 

Kontakt-Empfehlung: Greenpeace Schweiz, www.greenpeace.ch. 
 

10. Meeresfischerei  

Übernutzung der Fischbestände: Ursachen und Folgen ("Facts and Figures", maximal drei 
Seiten); Motivation von Binnenstaaten (wie Tschechien und Schweiz), diesbezüglichen  
Übereinkommen beizutreten und in internationalen Fischereigremien mitzuwirken. 

Hauptelemente des Übereinkommens von 1958 über die Fischerei und die Erhaltung der 
biologischen Reichtümer der Hohen See, der UNO-Seerechtskonvention von 1982 und des 
Fischereiabkommens der UNO von 1995.  

Welche Meereszonen werden unterschieden und in welchem Umfang dürfen sie von wem 
befischt werden? Beurteilung des geltenden Regimes unter dem Gesichtswinkel des Nach-
haltigkeitsprinzips unter Einbezug der Rio-Declaration on Environment and Development, 
der Agenda 21 sowie des Übereinkommens über die biologische Vielfalt.  

Frage nach den Sanktionen bei Verletzung staatsvertraglicher Verpflichtungen. 

Nicht einzubeziehen: Walfang (Thema 11). 

Kontakt-Empfehlung: Greenpeace Schweiz, www.greenpeace.ch.  
 

11. Walfang und Robbenjagd  

Gefährdung der Bestände ("Facts and Figures", maximal zwei Seiten).  

Walfangabkommen von 1946, Antarktis-Vertrag von 1959 und weitere einschlägige Staats-
verträge: Zielsetzung, Geltungsbereich und Hauptinstrumente. Tragweite des Übereinkom-
mens über den internationalen Handel mit gefährdeten Arten freilebender Tiere und 
Pflanzen (Washingtoner Artenschutzübereinkommen) von 1973 in diesem Zusammenhang?  

Erläuterung des Prinzips der Nachhaltigkeit im Walfangabkommen. Verhältnis zum See-
recht; Beurteilung der relevanten Bestimmungen der Seerechtskonvention (Art. 64 und 65; 
Art. 117-120). Aktuelle Streitfragen in der International Whaling Commission, Haltung der 
Schweiz.  

Frage nach den Sanktionen bei Verletzung staatsvertraglicher Verpflichtungen. 



 5

Nebenfrage: Warum ratifizierte die Schweiz das Walfangabkommen erst 1980? 

Kontakt-Empfehlung: Arbeitsgruppe zum Schutz der Meeressäuger Schweiz, www.asms-swiss.ch. 
 

12. Trinkwasserversorgung in Drittweltstaaten 

"Schon jetzt leiden 0,5 Milliarden Menschen unter akutem Trinkwassermangel, und weitere 
1,2 Milliarden verfügen über kein sauberes Wasser. Folgt man den Einschätzungen der Ver-
einten Nationen …, könnte die Zahl der Wasserarmen bis 2050 auf über 3 Milliarden anstei-
gen. Ob dieser Anstieg verhindert werden kann, ist bis anhin ungewiss … Das schaffen wir, 
sagen die einen, das schaffen wir nicht, die anderen. Doch sollten wir es nicht schaffen,  
stehen uns möglicherweise existenzielle Wasserkriege ins Haus, welche auch die Europäer 
nicht unberührt lassen werden" (Meinhard Miegel, Die Grenzen des materiellen Wachstums, 
NZZ vom 4. Februar 2008).  

Trinkwasser und Völkerrecht. Insbesondere: Gibt es ein Menschenrecht auf Trinkwasser? 
Was bedeutet es konkret bzw. würde es konkret bedeuten? Hinweise: Botschaft des Bundes-
rates zum Protokoll von 1999 über Wasser und Gesundheit zum ECE-Übereinkommen von 
1992, BBl 2004 6831; Weltwasserforum in Mexiko im März 2006.  

Zugang zu sauberem Trinkwasser als ein Anliegen der Entwicklungszusammenarbeit: inner-
staatliche Rechtsgrundlagen derselben, Finanzierung; Beispiele für konkrete Projekte.  

Für Ihre Suche nach einschlägigen bilateralen Abkommen: www.eda.admin.ch (Pfad: Themen – 
Völkerrecht – Internationale Verträge – Datenbank Staatsverträge – Bilaterale Abkommen).  

Wie beurteilen Sie die Idee, in Ländern mit einem hohen Bedarf an Investitionen in die 
Trinkwasserversorgung diese zu privatisieren? 

Hinweis: Für die Bearbeitung dieses Themas sind gute Englischkenntnisse erforderlich.  

Kontakt-Empfehlung: Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit, www.deza.admin.ch. 
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